
reBAP – Ein Preis für alle

Was dahinter steckt und

wie der Preis für Ausgleichsenergie berechnet wird



Was ist der reBAP?
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Eine kurze Einführung

▪ Verpflichtung auf ausgeglichene 
Bewirtschaftung der Bilanzkreise.

▪ Berechnung des Ausgleichspreises 
auf ¼-Stunden-Basis.

▪ Ermittlung des reBAPs aus den 
Zahlungen oder Einnahmen der 
ÜNB für den Bezug oder die Abgabe 
von Regelenergie.

▪ Umlage der Kosten für 
Regelenergie von ÜNB auf 
unausgeglichene Bilanzkreise.

▪ Reduzierung des Einsatzes von 
Regelenergie und der Vorhaltung 
von Regelleistung.

Ein Ausgleichsenergiepreis, der für alle vier am Netzregelverbund  (NRV) 
beteiligten Regelzonen je Viertelstunde einheitlich ermittelt und 
eingesetzt wird.

e: einheitlicher

Ein symmetrischer Ausgleichsenergiepreis, der es ermöglicht, die 
anfallenden Arbeitskosten für Regelenergie auf die verursachenden 
Bilanzkreise umzulegen.

BAP: Bilanzausgleichsenergiepreis

Ein Ausgleichsenergiepreis, der die angefallenen Regelarbeitskosten 
und –mengen aller vier deutschen Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB) 
umfasst. 

r: regelzonenübergreifender Allgemeines



Warum gibt es den reBAP?
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Ziele und Anreizwirkung

Anreize zur 
Aufrechterhaltung des 

Bilanzkreisgleichgewichts

reBAP

Reduzierung der 
Regelleistungsarbeit und 

deren Kosten

Finanzielle Neutralität der 
ÜNB

Harmonisierung der 
Bilanzkreisabrechnung



▪ Unterdeckter Bilanzkreis bei 
unterdecktem NRV:

Bezug von positiver Ausgleichsenergie. 
Bilanzkreis zahlt reBAP an ÜNB.

▪ Überdeckter Bilanzkreis bei 
unterdecktem NRV:

Bezug von negativer Ausgleichsenergie. 
ÜNB zahlt reBAP an Bilanzkreis.

Anwendungsfall des reBAP
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Strom- und Geldfluss im Regelenergiemarkt – NRV Unterdeckung

Lieferanten 
Regelenergie

Übertragungsnetzbetreiber
NRV Unterdeckung 

(Entnahme > Einspeisung)

Bilanzkreise 
mit Unterdeckung

Bilanzkreise 
mit Überdeckung

▪ Bedarf an zusätzlicher Einspeisung von 
Energie in das Netz im Falle eines 
unterdeckten NRV:

Bezug von positiver Regelenergie
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▪ Unterdeckter Bilanzkreis bei 
überdecktem NRV:

Bezug von negativer Ausgleichsenergie. 
ÜNB zahlt reBAP an Bilanzkreis.

▪ Überdeckter Bilanzkreis bei 
überdecktem NRV:

Bezug von positiver Ausgleichsenergie. 
Bilanzkreis zahlt reBAP an ÜNB.

Anwendungsfall des reBAP
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Strom- und Geldfluss im Regelenergiemarkt – NRV Überdeckung

Lieferanten 
Regelenergie

Übertragungsnetzbetreiber
NRV Überdeckung 

(Einspeisung > Entnahme)

Bilanzkreise 
mit Unterdeckung

Bilanzkreise 
mit Überdeckung

▪ Bedarf an zusätzlicher Entnahme von 
Energie in das Netz im Falle eines 
überdeckten NRV:

Bezug von negativer Regelenergie
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falls Gesamtsystem 
extrem unausgeglichen

Berechnungslogik
Übersicht
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𝐴𝐸𝑃1

𝐴𝐸𝑃2

𝐴𝐸𝑃20

𝐴𝐸𝑃3

𝐴𝐸𝑃4

Differenz zwischen Kosten und Erlösen pro 
MWh Regelenergie für den ÜNB

Deckelung auf den maximalen Arbeitspreis 
aus Sekundärregel- und Minutenreserveleistung 

(SRL und MRL)

Zusätzliche Deckelung auf den volumengewichteten 
Durchschnitt der 

Intradaypreise + 100 bis 250 €/MWh

Deckelung auf den volumengewichteten 
Durchschnittspreis aus den letztgetätigten Intraday-

Handelsgeschäften 

Zusätzliche Erhöhung des reBAP-Wertes um 
mindestens 50%

falls 𝐴𝐸𝑃2 zu 
extrem 



▪ Regelenergiekosten/-mengen können sowohl 
positiv als auch negativ sein. Daraus folgt:

Berechnungsschritte
Grundlage der Berechnung

*International Grid Control Cooperation: Länderübergreifende Kooperation zur Vermeidung von gegensätzlich abgerufenen Regelenergiemengen

𝐴𝐸𝑃1
Wie

𝐾𝑜𝑠𝑡𝑒𝑛𝑁𝑅𝑉 Kosten durch Abruf von 
Regelenergie (aus SRL und MRL) im 
gesamten Netzregelverbund

𝐸𝑟𝑙ö𝑠𝑒𝑁𝑅𝑉 Erlöse durch Abgabe von 
Regelenergie (aus SRL und MRL) im 
gesamten Netzregelverbund

𝑆𝑎𝑙𝑑𝑜𝑁𝑅𝑉 Saldo der eingesetzten positiven und 
negativen Energiemengen 
(z.B. inkl. IGCC*)

𝐴𝐸𝑃1 = aufgetretene Regelenergiekosten 
dividiert durch den Saldo der abgerufenen 
Regelenergiemengen je ¼-Stunde

Warum

reBAP

BKV zahlt 
an ÜNB

ÜNB zahlt 
an BKV

ÜNB zahlt 
an BKV

BKV zahlt 
an ÜNB

Bilanzkreis Bilanzkreis

𝐴𝐸𝑃1 =
σ 𝐾𝑜𝑠𝑡𝑒𝑛 − σ 𝐸𝑟𝑙ö𝑠𝑒

𝑆𝑎𝑙𝑑𝑜𝑁𝑅𝑉

[𝐸𝑈𝑅]

[𝑀𝑊ℎ]

positiv negativ

unterspeist überspeist unterspeist überspeist
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Deckelung auf den höchsten Regelarbeitspreis, 
falls der Absolutwert des 𝐴𝐸𝑃1 größer ist.

Berechnungsschritte
Maßnahmen bei kleinen Salden

𝐴𝐸𝑃2

Aufkommen von sehr geringen energetischen Salden 
(𝑆𝑎𝑙𝑑𝑜𝑁𝑅𝑉) durch Ungleichgewichte mit 
wechselnden Vorzeichen (Nulldurchgänge).

Vermeidung von extremem AEP bei eigentlich 
stabilem Netz

Zusätzliche Deckelung bei extrem kleinen Salden 
auf 𝑃𝐼𝐷 zzgl. eines  Auf-/Abschlags 
zwischen 100-250 €/MWh.

𝐴𝐸𝑃20
Wie –Branchenlösung

Größter Absolutwert aller 
Arbeitspreise der aktivierten SRL 
und MRL

𝐴𝑃𝑚𝑎𝑥 Mengengewichteter Durchschnittspreis 
des 1-h Produkts der betreffenden Stunde 
aus dem Intraday-Handel der EPEX Spot

𝑃𝐼𝐷

Warum

𝐴𝐸𝑃20 = MIN( 𝐴𝐸𝑃2 ; +100
𝐸𝑈𝑅

𝑀𝑊ℎ
+ 150

𝐸𝑈𝑅

𝑀𝑊ℎ
∗

𝑆𝑎𝑙𝑑𝑜𝑁𝑅𝑉
125 𝑀𝑊ℎ

|)
𝐴𝐸𝑃2 ≥ 0;
−125 ≤ 𝑆𝑎𝑙𝑑𝑜𝑁𝑅𝑉 ≤ 125

𝐴𝐸𝑃2 < 0;
−125 ≤ 𝑆𝑎𝑙𝑑𝑜𝑁𝑅𝑉 ≤ 125 𝐴𝐸𝑃20 = −1 ∗ MIN( 𝐴𝐸𝑃2 ; |𝑃𝐼𝐷 + 100

𝐸𝑈𝑅

𝑀𝑊ℎ
+ 150

𝐸𝑈𝑅

𝑀𝑊ℎ
∗

𝑆𝑎𝑙𝑑𝑜𝑁𝑅𝑉
125 𝑀𝑊ℎ

|)

𝑠𝑜𝑛𝑠𝑡 𝐴𝐸𝑃20 = 𝐴𝐸𝑃2

Wie –Begrenzung durch Arbeitspreis

𝐴𝐸𝑃1 ≥ 0: 𝐴𝐸𝑃2 = MIN ( 𝐴𝐸𝑃1 ; 𝐴𝑃𝑚𝑎𝑥 )

𝐴𝐸𝑃1 < 0: 𝐴𝐸𝑃2 = −1 ∗ MIN ( 𝐴𝐸𝑃1 ; 𝐴𝑃𝑚𝑎𝑥 )
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Berechnungsschritte
Börsenpreiskopplung

𝐴𝐸𝑃3
Wie –Börsenpreiskopplung

Mengengewichtete Durchschnittspreis
aus den letztgetätigten Intraday-
Handelsgeschäften des betreffenden ¼ h-
Produkts (bzw. 1-h Produkts,  bis zu einem 
Gesamtvolumen von 500 MW),

𝐼𝐷𝐴𝐸𝑃

Kopplung an den, um den Mindestabstand 
verschobenen, mengengewichteten 
kombinierten Durchschnittspreis aller Intraday-
Geschäften im Liefergebiet Deutschland.

▪ Aufgrund von teilweise niedrigen AEP 
entstehen oft keine Anreize für die BKV, ihren 
Bilanzkreis auszugleichen.

▪ “Spekulation” auf Ausgleichsenergiepreis im 
Markt möglich.

Förderung des Ausgleiches von 
Bilanzkreisungleichgewichten über 
Stromhandelsgeschäfte.

Minimierung der Anreize einer gezielten 
Inanspruchnahme von Ausgleichsenergie 
durch die BKV.

seit 01.07.2020: Integration des ¼ h-Produkts in 
die Börsenpreiskopplung, aufgrund gestiegener 
Liquidität und hoher Relevanz zur Abbildung des 
viertelstündlich berechneten AEP.

Warum
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𝐴𝐸𝑃3 = MAX(𝐴𝐸𝑃20 , IDAE𝑃 + ∆𝑃)𝑆𝑎𝑙𝑑𝑜𝑁𝑅𝑉 > 0 𝑈𝑁𝐷 𝑉𝐼𝐷 ≥ 500 MW:

∆𝑃 = 𝑀𝐴𝑋(10
𝐸𝑈𝑅

𝑀𝑊ℎ
∗
MIN 125𝑀𝑊ℎ, 𝑆𝑎𝑙𝑑𝑜𝑁𝑅𝑉

125𝑀𝑊ℎ
, 𝐼𝐷𝐴𝐸𝑃 ∗

MIN 125𝑀𝑊ℎ, 𝑆𝑎𝑙𝑑𝑜𝑁𝑅𝑉 ∗ 0,25

125𝑀𝑊ℎ
)

𝑆𝑎𝑙𝑑𝑜𝑁𝑅𝑉 < 0 𝑈𝑁𝐷 𝑉𝐼𝐷 ≥ 500 MW: 𝐴𝐸𝑃3 = MIN(𝐴𝐸𝑃20 , IDAE𝑃 − ∆𝑃)

𝑠𝑜𝑛𝑠𝑡 𝐴𝐸𝑃20

∆𝑃 Mindestabstand zwischen 𝐴𝐸𝑃3 und 
IDAE𝑃: 25% von IDAE𝑃 (mind. 10 €)

𝑉𝐼𝐷 Gehandeltes Intradayvolumen der 
betreffenden ¼- h & 1-h Produkte



▪ Bilanzkreise, die den NRV-Saldo ausgleichend 
beeinflussen, werden zusätzlich finanziell 
begünstig. 

▪ Bilanzkreise, die zur Verschärfung des 
Ungleichgewichts des NRV beitragen, werden 
stärker belastet.

Verstärkter Anreiz zur Systemstabilisierung

▪ seit 11.12.2019: Kopplung an das NRV-Saldo 
von mehr als 80% der kontrahierten RL.

▪ bisher: Kopplung an den Abruf von mehr als 
80% der kontrahierten RL.

Grund: Bisheriges Modell greift nicht in allen ¼ h, 
die ein hohes Systemungleichgewicht aufweisen, 
da Zusatzmaßnahmen nicht berücksichtigt 
wurden (z.B. IGCC).

Berechnungsschritte
Zusätzliche Pönalisierung

𝐴𝐸𝑃4
Wie –Knappheitskomponente

Zusätzliche Belohnung/Bestrafung in Höhe von 
50% des AEP (mind. 100 €/MWh) im Falle einer 
Überschreitung des deutschen NRV-Saldos von 
80% der in DE kontrahierten RL.

𝐴𝐸𝑃4 = 𝐴𝐸𝑃3 +MAX (100 EUR/𝑀𝑊ℎ; 0,5 ∗ 𝐴𝐸𝑃3 )

𝑆𝑎𝑙𝑑𝑜𝑁𝑅𝑉 > 0,8 ∗ 𝑅𝐿𝑝𝑜𝑠 :

𝑠𝑜𝑛𝑠𝑡

𝐴𝐸𝑃4 = 𝐴𝐸𝑃3

𝑆𝑎𝑙𝑑𝑜𝑁𝑅𝑉 < −0,8 ∗ 𝑅𝐿𝑛𝑒𝑔:

𝐴𝐸𝑃4 = 𝐴𝐸𝑃3 −MAX (100EUR/𝑀𝑊ℎ; 0,5 ∗ 𝐴𝐸𝑃3 )

In Deutschland kontrahierte 
positive/negative Regelleistung (RL), 
bestehend aus SRL und MRL 

𝑅𝐿𝑝𝑜𝑠/𝑛𝑒𝑔

Saldo der eingesetzten positiven und 
negativen Energiemengen 
(inkl. IGCC etc.)

𝑆𝑎𝑙𝑑𝑜𝑁𝑅𝑉

Warum
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Berechnungsschritte
Zusammenfassung

AEP = Saldo der 
entstehenden 
Regelenergie-
kosten (EUR), 
geteilt durch 
kumulierte 
Abweichungen 
(MWh).

𝐴𝐸𝑃1

Grundlage der 
Berechnung

Begrenzung auf 
den größten 
Absolutwert 
aller 
Arbeitspreise 
der aktivierten 
Einzelverträge 
für SRL oder 
MRL.

𝐴𝐸𝑃2

Begrenzung auf 
Arbeitspreis

Begrenzung für 
kleine Salden auf 
den 𝑃𝐼𝐷 zzgl. 
eines  Auf-
/Abschlags 
zwischen 100 -
250 €/MWh.

𝐴𝐸𝑃20

Branchenlösung

Begrenzung 
durch den 
mengen-
gewichteten 
Durchschnitts-
preis aller ¼-h 
(bzw. 1-h) 
Intraday-
Geschäfte 
im Liefergebiet 
Deutschland.

𝐴𝐸𝑃3

Börsenpreis-
kopplung

Anpassung um 
+/- 50% (mind. 
um 100€/MWh) 
,falls der NRV-
Saldo in der 
entspr. ¼ h 80% 
der in DE 
kontrahierten 
Regelleistung 
überschreitet.

𝐴𝐸𝑃4

Knappheits-
komponente
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reBAP 2019
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Tagesverlauf und Monatsdurchschnittswerte
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Monatsdurchschnitt reBAP
▪ Der Tagesverlauf des reBAP am 24.04.2019 beinhaltet 

Schwankung zwischen ca. -75 und +100 ct/kWh

▪ Die durchschnittlichen reBAP-Werte der Monate Januar 
bis Oktober 2019 sind stets positiv zwischen 
ca. 28 und 54 ct/kWh
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Entwicklung des AEPs
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Aktuelle Diskussion und zukünftige Entwicklungen

Ausblick

Weiterentwicklung der 
Börsenpreiskopplung

𝐴𝐸𝑃3

Konsultation zur 
Weiterentwicklung des 

AEPs

November 2019

Anpassung des sog. 
„80%-Kriteriums“

𝐴𝐸𝑃4
Ab Liefermonat Februar 2020

Juli 2020

Einführung des 
Regelarbeitsmarktes

November 2020Dezember 2019

Anpassungen des AEP-Modells aufgrund 
von aktuellen Reformen in den 
Energiemärkten.

Hintergrund

Erhöhung der Anreizwirkung zum 
Bilanzkreisgleichgewicht.

Ziel

In Anbetracht der zukünftigen Entwicklungen des gesamteuropäischen Regelenergiemarktes kann von weiteren
Anpassungen des AEPs ausgegangen werden.
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